
Name
Sitz

Eigentümer,
wesentliche Miteigentümer

Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen
(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.

Spezifische zusätzliche Angaben

Stiftung 
Pensionskasse 
des Kanton Glarus

Kanton und Gemeinden  CHF            2'676'365.30 Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Beiträge 
der Lehrpersonen, gemäss vertraglichem 
Anschluss an die PK GL.

Deckungsgrad per 31.12.2018: 99.0% (prov.)

Name
Sitz

Betrag Zahlungsströme im 
Berichtsjahr

Angaben zu den gesicherten Leistungen
(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)

Spezifische zusätzliche Angaben

Kanton Glarus offen keine Kosten im Zusammenhang mit der 
Altlastensanierung der Deponie 
Dreieckswäldli in Bilten in den Jahren 2009 
bis 2010

Kanton hat Verfügung an die GLN gesandt, mit Kostenverteiler 
auf die Beteiligten. GLN ging vor Bundesgericht und bekam 
Recht, die Verfügung sei aufzuheben. Die Sache wurde an das 
Verwaltungsgericht zwecks neuer Beurteilung zurückgewiesen. 
Der Kanton muss den Zustand der Parzelle im 
Ausgangszustand mittels Gutachten beurteilen. Gemäss 
dieses Gutachtens bestand keine Sanierungsbedürftigkeit und 
somit auch keine Zahlungspflicht der Gemeinde.

Stiftung 
Pensionskasse 
des Kanton Glarus

Sanierungsbeiträge gemäss 
Art. 63-66 Basisreglement der 
Glarner Pensionskasse bei 
Deckungsgrad <97%

keine Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Beiträge 
der Lehrpersonen, gemäss vertraglichem 
Anschluss an die PK GL.

Deckungsgrad per 31.12.2018: 99.0% (prov.)

Linth-arena sgu erledigt, Wertberichtigung der 
Beteiligung

Gemäss GV-Beschluss 
vom 28.09.2018 
Wertberichtigung auf 
CHF 1.00

Entwicklung hinsichtlich Kauf, Sanierung 
und Ausbau kann massgeblichen Einfluss 
auf die Gemeinde haben. Auch das Risiko 
eines Konkurses ist nicht vernachlässigbar.

Positiver Entscheid der Landsgemeinde sowie der 
Gemeindeversammlung (28.09.2018) hinsichltich Kauf, 
Sanierung und Erweiterung. Der Kauf der Liegenschaft soll im 
Jahr 2019 erfolgen.

Gewährleistungen

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

8g) Gewährleistungsspiegel

Eventualverpflichtungen

Gemäss Art. 28, Buchstabe e und Art. 32 FHG ist im Anhang der Jahresrechnung per Ende Jahre ein Gewährleistungsspiegel auszuweisen. Im Gewährleistungsspiegel sind Tatbestände 
auszuweisen, aus denen sich in Zukunft eine wesentliche Verpflichtung des Gemeinwesens ergeben kann.

Öffentlich-rechtliche Verträge


